
 
 
 
 
 

Datensicherheit (GoBS) 
 
 
 

Zu sichern und zu schützen sind neben den genannten „Informationen“ auch die Änderungen 
derTabellen- und Stammdaten. Ihre Sicherung ist ebenso von Bedeutung wie die Sicherung 
anderer Programm- und Stammdaten. 
 
Der Schutz der sensiblen Informationen des Unternehmens auch gegen unberechtigte 
Kenntnisnahme bezieht sich nicht auf die Vorlage von Unterlagen im Rahmen einer 
Außenprüfung. 
 
Ziel der Datensicherungsmaßnahmen ist es, die Risiken für die gesicherten 
Programme/Datenbestände hinsichtlich Unauffindbarkeit, Vernichtung und Diebstahl zu 
vermeiden. Systematische Verzeichnisse über die gesicherten Programme/Datenbestände 
sollen das Risiko der Unauffindbarkeit ausschließen. Das Risiko der Vernichtung der 
Datenträger ist durch geeignete Aufbewahrungsorte zu vermeiden. 
 


